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Allgemeine Auftrags-
bedingungen  
März 2019 
 
 

 
Definitionen: 

Für die vorliegenden Auftragsbedingungen ("Bedingungen") 

gelten vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen folgende 

Definitionen:  
"Arbeiten" bezeichnet alle Arbeiten und Dienstleistungen, 

die der Zulieferer entweder in Zusammenhang mit den Waren 

(einschliesslich Lieferung der Waren, Einbau, Support, War-
tung sowie sonstige Leistungen, die unter Umständen in Ent-

würfen, Zeichnungen, Spezifikationen beschrieben sind, ge-

mäss Anweisung von UBS) oder unabhängig von den Waren 
durchzuführen hat. 
"Auftrag" bezeichnet den Auftrag von UBS an den Zulieferer, 

der den vorliegenden Bedingungen oder dem Hauptvertrag 
unterliegt, unabhängig davon, ob dieser schriftlich oder elekt-

ronisch erteilt wurde, und der im letzten Fall ohne Unterschrift 

gültig ist. 
"Geistige Eigentumsrechte" bezeichnet sämtliche eingetra-

genen oder nicht eingetragenen, gesetzlichen oder zur Nut-

zung berechtigenden geistigen Eigentumsrechte und/oder 

Eigentumsrechte, soweit diese in dem jeweiligen Rechtsgebiet 

anerkannt werden, einschliesslich Urheberrechte, Patentrechte 

(einschliesslich Patentanmeldungen), Veröffentlichungsrechte, 
Geschäftsgeheimnisse, eingetragene oder anderweitig ge-

schützte Warenzeichen, Markennamen und Dienstleistungs-

marken sowie Markenverwässerungsschutzrechte. 
"Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung" 

steht für den US Foreign Corrupt Practices Act, den UK Bribery 

Act sowie sonstige Antikorruptionsgesetze und -vorschriften, 
die für die Erfüllung des Vertrags relevant sind. 
"Hauptvertrag" bezeichnet den Vertrag zwischen UBS und 

dem Zulieferer (bzw. ihren jeweiligen verbundenen Unter-
nehmen) über die Bereitstellung der Waren und/oder Arbei-

ten, in dessen Rahmen die Waren und/oder Arbeiten in Auf-

trag gegeben werden (soweit vorhanden). 
"Marken" bezeichnet alle Warenzeichen, Markennamen, 

Markenkennzeichen und Slogans, die in Zusammenhang mit 

dem Geschäft von UBS verwendet werden, verwendet werden 
können oder angepasst werden. 
"Partei oder Parteien" bezeichnet entweder UBS oder den 

Zulieferer oder beide. 
"UBS" steht für die UBS-Rechtseinheit, welche die Waren 

und/oder Arbeiten gemäss Auftrag (siehe "Rechnungsadres-

se") erwirbt. 
"Verbundenes Unternehmen" bezeichnet eine Rechtsein-

heit, die (a) eine Partei kontrolliert; (b) durch eine Partei kon-

trolliert wird; oder (c) von einer Rechtseinheit kontrolliert wird, 
die ebenfalls eine Partei kontrolliert; wobei "Kontrolle" die 

stimmrechtlich, vertraglich oder anderweitig begründete direk-

te wie auch indirekte Lenkungsmöglichkeit bezüglich Ma-
nagement oder Richtlinien einer Rechtseinheit bezeichnet.  

"Vertrag" bezeichnet den Auftrag sowie die vorliegenden 

Bedingungen. 
"Vertragssumme" bezeichnet den Preis und die Kosten für 

die im Auftrag spezifizierten Waren und/oder Arbeiten. 
"Vertrauliche Informationen" bezeichnet sämtliche Infor-

mationen, die in Zusammenhang mit diesem Vertrag von UBS, 

ihren verbundenen Unternehmen oder von Personen im Auf-

trag von UBS offen gelegt werden (unabhängig davon, ob 
diese vor, zu oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieses 

Vertrags, schriftlich, elektronisch oder anderweitig, direkt oder 

indirekt übermittelt werden und unabhängig davon, ob diese 
als "vertraulich" gekennzeichnet sind), insbesondere Informa-

tionen, die sich auf die Geschäftsangelegenheiten, Betriebsab-

läufe, Prozesse, Absichten, Pläne, Marktchancen, Lieferanten, 
Kunden, potenziellen Kunden, Marketing-Aktivitäten, den 

Vertrieb, die Software, die Computer und Telekommunikati-

onssysteme sowie das Personal von UBS oder ihren verbunde-

nen Unternehmen beziehen. 
"Waren" bezeichnet sämtliche Waren, Materialien oder Pro-

dukte, die der Zulieferer gemäss Auftrag (siehe Beschreibung) 
an UBS liefert. 
"Zulieferer" bezeichnet den Zulieferer, der die Waren 

und/oder Arbeiten gemäss Auftrag bereitstellt. 
Weitere Definitionen sind gegebenenfalls im Auftrag festge-

legt. 

1. Anwendbarkeit 

(1) Die vorliegenden Bedingungen gelten nur, wenn ein 
Hauptvertrag für die Bereitstellung der im Auftrag ge-

nannten Waren und/oder Arbeiten fehlt. In diesem Fall 

sind die vorliegenden Bedingungen rechtsverbindlich für 
die Parteien. Die vollständige oder teilweise Durchführung 

der Arbeiten durch den Zulieferer gilt als schlüssiger Be-

weis dafür, dass der Zulieferer diese Bedingungen aner-

kennt. Der Vertrag darf vom Zulieferer weder geändert 

noch widerrufen, annulliert oder aufgeschoben werden. 

UBS kann diesen Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
sieben (7) Tagen per schriftliche Mitteilung an den Zulie-

ferer ändern, widerrufen, annullieren oder aufschieben. 

(2) Vorbehaltlich Artikel 1(3) heben diese Bedingungen alle 
anderen Bedingungen des Zulieferers oder Bedingungen, 

auf die sich der Zulieferer bezieht, auf und ersetzen diese, 

insbesondere Bedingungen, die in vom Zulieferer ausge-
stellten Offerten, Lieferscheinen, Rechnungen oder sons-

tigen Dokumenten aufgeführt sind. 



 

© UBS 2019. Alle Rechte vorbehalten. Seite 2 von 7 

(3) Sieht der Auftrag einen Hauptvertrag vor, gilt der Haupt-

vertrag weiterhin anstelle der vorliegenden Bedingungen 

für die Bereitstellung der im Auftrag genannten Waren 
und/oder Arbeiten. 

2. Vertragssumme 

Die Vertragssumme ist verbindlich und beinhaltet 

Durchführung, Herstellung, Bereitstellung, Einbau, 
Lieferung und Entladung, Verpackung, Kennzeichnung, 

Beförderung, Versicherung sowie Gebühren, 

Lizenzgebühren, Überstunden, Überprüfung und 
Abnahme, Personalkosten sowie alle sonstigen Kosten, 

Steuern, Abgaben und Zahlungspflichten und kann nicht 

geändert werden, sofern nicht anderweitig schriftlich von 

den Parteien vereinbart. Sollte UBS gemäss geltendem 

Recht verpflichtet sein, im Rahmen dieses Auftrags 

Zahlungen für Steuerabzüge oder Verrechnungssteuer zu 
leisten, ist UBS berechtigt, den entsprechenden Betrag 

von dem an den Zulieferer zu zahlenden Betrag 

abzuziehen. 

3. Zahlung 

(1) Sofern nicht anderweitig im Auftrag festgelegt, hat UBS 

die Vertragssumme innerhalb von dreissig (30) Tagen 

nach Eingang einer angemessenen Rechnung zu zahlen, 
vorbehaltlich der zufriedenstellenden Lieferung, Beschaf-

fenheit und Qualität der Waren und/oder Ausführung der 

Arbeiten durch den Zulieferer. Gegebenenfalls vereinbarte 
Rabatte für Anzahlungen oder sonstige Vorteile bleiben 

jeweils unberührt. 

(2) Rechnungen müssen die offizielle UBS-Auftragsnummer 

sowie das Ausstellungsdatum enthalten. Die Rechnungen 

des Zulieferers dürfen keine Informationen beinhalten, 

welche den Schluss zulassen, ob eine natürliche oder ju-
ristische Person Kundin von UBS ist. Der Zulieferer hat die 

Rechnungen an die im Auftrag angegebene Anschrift zu 

senden (siehe "Rechnungsadresse"). 

(3) Ungeachtet anderer Bestimmungen im vorliegenden 

Auftrag wird die Zahlung der Vertragssumme an den Zu-

lieferer per schriftlicher Mitteilung von UBS an den Zulie-
ferer ausgesetzt, wenn Dritte (auch Ämter oder Auf-

sichtsbehörden) in Zusammenhang mit der Bereitstellung 

von Waren und/oder Arbeiten durch den Zulieferer Unter-
suchungen, Forderungen, Verfahren oder Prozesse ge-

genüber UBS (oder einem mit UBS verbundenen Unter-

nehmen) anstrengen oder androhen. 

4. Durchführung der Arbeiten durch den Zulieferer 

(1) Der Zulieferer gewährleistet, dass er die Arbeiten profes-

sionell, fristgemäss sowie fachgerecht und mit der erfor-

derlichen Sorgfalt ausführt, die von einem professionellen 
Unternehmen, das über Erfahrung bei der Durchführung 

ähnlicher Arbeiten sowie eine angemessene Anzahl kom-

petenter Mitarbeiter mit den für die Ausführung und den 
Abschluss der Arbeiten erforderlichen Fachkenntnissen, 

Qualifikationen, Erfahrungen, Zertifizierungen sowie der 

erforderlichen Ausbildung verfügt. Der Zulieferer erklärt 
und gewährleistet ausserdem, dass er über sämtliche Li-

zenzen, Genehmigungen, Zusagen, Zulassungen und Be-

fugnisse verfügt, die für die Durchführung der Arbeiten 

erforderlich sind, und/oder diese UBS zur Verfügung 

stellt. 

(2) Der Zulieferer führt die Arbeiten gemäss den Anforde-
rungen von UBS sowie ohne Verzögerungen oder Unan-

nehmlichkeiten für UBS durch.  

(3) Der Zulieferer koordiniert die Arbeiten und arbeitet mit 
anderen Beratern, Auftragnehmern oder Zulieferern von 

UBS gemäss den Anweisungen von UBS zusammen. Der 

Zulieferer stimmt zu, dass UBS und ihre verbundenen Un-
ternehmen Dritt-Auftragnehmer in Anspruch nehmen 

können (die einer angemessenen Geheimhaltungsver-

pflichtung unterliegen), die den Zulieferer bei der Liefe-
rung und Beschaffung unterstützen, und der Zulieferer 

stimmt der Verwendung von Informationen in Bezug auf 

den Zulieferer, diesen Vertrag oder sonstigen Informatio-
nen durch einen solchen Auftragnehmer zu, wenn UBS 

dies zu einem beliebigen Zeitpunkt als notwendig erach-

tet. 

(4) Der Zulieferer hat die Arbeiten sauber und ordnungs-

gemäss durchzuführen. Der Zulieferer hat Schutt, Müll 

und andere Abfälle nach Abschluss der Arbeiten zu ent-
sorgen (sollten die Arbeiten über einen längeren Zeitraum 

durchgeführt werden, hat die Entsorgung täglich zu er-

folgen). Der Zulieferer hat die jeweiligen Räumlichkeiten 
nach Abschluss der Arbeiten sorgfältig zu reinigen, so 

dass sich diese in einem angemessenen Zustand für die 

Übernahme und Nutzung durch UBS oder seine verbun-
denen Unternehmen befinden. 

(5) Der Zulieferer hat alle geltenden Gesetzte, Vorschriften, 

Regeln, Verordnungen, Normen und Geschäftsmethoden 

hinsichtlich der Durchführung der Arbeiten einzuhalten. 

Der Zulieferer hat sich ausserdem an alle sonstigen An-

weisungen hinsichtlich der Arbeiten zu halten, die ihm 
möglicherweise von UBS erteilt werden.  

5. Lieferung, Prüfung und Verpackung der Waren 

(1) Der Zulieferer hat die Waren am oder vor dem im Auftrag 

angegebenen Liefertermin an den im Auftrag angegebe-
nen Lieferort (siehe "Versand an") zu liefern. Die Liefe-

rung an ein Transportunternehmen (welches als Auftrag-

nehmer des Zulieferers tätig ist) gilt nicht als Lieferung an 
UBS. UBS ist nicht verpflichtet, die teilweise Lieferung o-

der Teillieferung von Waren zu akzeptieren. UBS kann zu 

viel oder zu wenig gelieferte Waren, fehlerhafte Waren 
oder Waren von geringer Qualität oder Waren, die nicht 

mit der im Auftrag enthaltenen Beschreibung der Waren 

oder sonstigen Anweisungen von UBS übereinstimmen, 

nach eigenem Ermessen und unbeschadet ihrer übrigen 

Rechte ablehnen. Der Zulieferer hat die Möglichkeit, (a) 

die Rücksendung der Waren an den Zulieferer auf Risiko 
und Kosten des Zulieferers von UBS zu verlangen oder (b) 

die Waren auf Risiko und Kosten des Zulieferers abzuho-

len. Der Zulieferer hat bereits an den Zulieferer geleistete 
Zahlungen zurückzuerstatten oder nach Wahl von UBS 

die Kosten für die von UBS oder Dritten vorgenommene 

Reparatur und/oder den Ersatz vollständig zu erstatten. 

(2) Die festgelegten Fristen sind bindend. 

(3) UBS kann die Waren vor oder nach der Lieferung jederzeit 

prüfen. Der Zulieferer bleibt in vollem Umfang für die Wa-
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ren und Arbeiten verantwortlich, und eine solche Prüfung 

befreit den Zulieferer nicht von seinen Pflichten oder be-

rührt nicht die Rechte von UBS, insbesondere das Recht 
auf Ablehnung. 

(4) Alle Waren müssen angemessen für den Transport ge-

schützt werden. Der Zulieferer trägt sämtliche 
Verpackungs- und Transportkosten.  

(5) Der Zulieferer übermittelt UBS eine schriftliche Benach-

richtigung über den Versand der Waren unter Angabe 
des Versanddatums. 

(6) Sollten die Arbeiten den Einbau der Waren einschliessen, 

hält sich der Zulieferer an alle Anweisungen von UBS. Der 
Einbau ist am oder vor dem Liefertermin (gemäss Auftrag) 

oder an einem anderen zwischen den Parteien schriftlich 

vereinbarten Datum durchzuführen und fertigzustellen. 

6. Eigentum und Risiko 

Bis zur sicheren Lieferung der Waren an UBS trägt der 

Zulieferer sämtliche Risiken im Hinblick auf die Waren 

(insbesondere das Risiko der Beschädigung während des 
Transports). Sollte UBS gemäss Artikel 5(1) Gebrauch von 

ihrem Recht auf Ablehnung der Waren machen, 

verbleiben Risiko und Eigentum an den Waren beim 
Zulieferer oder fallen auf den Zulieferer zurück. 

7. Verfügungsrecht, Qualität und Ablehnung 

(1) Der Zulieferer erklärt und gewährleistet, dass (a) der Zulie-

ferer berechtigt ist, die Waren zu verkaufen (die aus-
schliesslich Eigentum des Zulieferers bleiben, bis das Ver-

fügungsrecht an UBS übergeht), und dass diese frei von 

jeglichen Schulden, Pfandrechten oder dinglichen Belas-

tungen sind; (b) UBS das ungestörte Besitzrecht an den 

Waren erwirbt und (c) der Zulieferer alle für den Erwerb 

der Waren durch UBS erforderlichen Lizenzen, Genehmi-
gungen, Zustimmungen, Zulassungen und Befugnisse er-

worben hat und/oder UBS zur Verfügung stellt.  

(2) Der Zulieferer stellt sicher, dass die Waren und/oder Ar-
beiten genau den im Auftrag spezifizierten Beschreibun-

gen der Waren und/oder Arbeiten sowie den vom Zuliefe-

rer abgegebenen oder übermittelten oder von UBS ver-
langten Erklärungen, Beschreibungen, Ankündigungen, 

Broschüren, Entwürfen, Spezifikationen und Mustern ent-

sprechen sowie in jeglicher Hinsicht für die von UBS aus-
drücklich oder stillschweigend mitgeteilten Zwecke ge-

eignet sind, gegebenenfalls der marktüblichen Qualität 

und sämtlichen geltenden, nationalen oder internationa-
len Standards, Sicherheits- und technischen Anforderun-

gen und Vorschriften sowie allen anderen geltenden ge-

setzlichen Anforderungen entsprechen. 

(3) Der Zulieferer hat bei der Lieferung der Waren und/oder 

Arbeiten betriebsbezogene und sonstige Anleitungen so-

wie Informationen hinsichtlich der Gefahr für Leben, Ge-
sundheit oder Sicherheit im Zusammenhang mit der Be-

dienung, Lagerung und Verwendung der Waren und/oder 

Arbeiten bereitzustellen.  

8. Geheimhaltung 

(1) Der Zulieferer hat vertrauliche Informationen streng ver-

traulich zu behandeln, es sei denn, solche Informationen: 

(i) sind oder werden auf andere Weise öffentlich be-

kannt, als durch einen Verstoss gegen diesen Ver-

trag; 
(ii) werden dem Zulieferer rechtmässig von Dritten 

übermittelt, die keiner Geheimhaltungsverpflichtung 

unterliegen; 
(iii) sind dem Zulieferer bereits vor der Offenlegung im 

Rahmen dieses Vertrags bekannt oder in seinem Be-

sitz und beruhen nicht auf einer Geheimhaltungsver-
pflichtung; 

(iv) werden auf Grundlage einer gerichtlichen Anord-

nung der zuständigen Rechtsprechung oder in Über-
einstimmung mit den jeweils gültigen gesetzlichen 

Bestimmungen und Vorschriften vom Zulieferer offen 

gelegt, vorausgesetzt UBS wird mit einer angemes-
senen Frist diesbezüglich benachrichtigt, so dass UBS 

eine Schutzverfügung beantragen kann, und voraus-

gesetzt der Zulieferer legt nicht mehr Informationen 
offen, als die Umstände erfordern; oder 

(v) werden auf Grundlage der vorherigen schriftlichen 

Genehmigung von UBS an Dritte weitergegeben.  

(2) Ohne die Allgemeingültigkeit der vorstehenden Bestim-

mungen einzuschränken, verpflichtet sich der Zulieferer 

und stimmt zu: 
(i) vertrauliche Informationen gegen die unbefugte 

Verwendung, Veröffentlichung oder Offenlegung zu 

schützen; 
(ii) die vertraulichen Informationen ausschliesslich zu 

den in diesem Vertrag festgelegten Zwecken zu ver-

wenden; und  
(iii) vertrauliche Informationen in keiner Weise direkt o-

der indirekt preiszugeben, weiterzugeben, zu veröf-

fentlichen, offenzulegen, zu übertragen oder ander-
weitig zu verwenden, ohne die ausdrückliche schrift-

liche Erlaubnis von UBS einzuholen. 

(3) Der Zulieferer nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass 
die vertraulichen Informationen durch geltendes Recht 

geschützt sind oder sein können, und verpflichtet sich 

hiermit unwiderruflich, alle geltenden Geheimhaltungsge-
setze, -vorschriften und -verpflichtungen einzuhalten.  

(4) Der Zulieferer hat seine Mitarbeiter über die Geheim-

haltungsverpflichtung im Rahmen dieses Vertrags zu un-
terrichten und lässt seine Mitarbeiter auf Anfrage von 

UBS gegebenenfalls von UBS geforderte, spezielle Ge-

heimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen. Des Weite-
ren hat der Zulieferer vertrauliche Informationen aus-

schliesslich an Mitarbeiter weiterzugeben, denen diese 

bekannt sein müssen und die diese ausschliesslich gemäss 

diesem Vertrag und zu den hierin festgelegten Zwecken 

verwenden. 

(5) Der Zulieferer nimmt zur Kenntnis, dass die Zahlung einer 
finanziellen Entschädigung gemäss geltendem Recht un-

ter Umständen nicht ausreichend ist und dass UBS oder 

seine verbundenen Unternehmen das Recht haben, im 
Falle eines Verstosses oder drohenden Verstosses gegen 

diesen Artikel eine Unterlassungsverfügung zu beantra-

gen oder andere geeignete und gerechtfertigte Rechts-
mittel einzulegen. 
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(6) Sämtliche Aufzeichnungen, Dokumente, Entwürfe oder 

andere Materialien, die vertrauliche Informationen enthal-

ten, sowie sämtliche Kopien und Auszüge, die der Zulie-
ferer angefertigt oder von UBS gefordert hat, bleiben das 

Eigentum von UBS und sind UBS auf Anfrage nach Ab-

lauf/Kündigung des Vertrags zurückzugeben.  

(7) Dieser Artikel 8 bleibt auch nach Ablauf/Kündigung die-

ses Vertrags in Kraft. 

9. Beschädigung oder Verlust während des Transports 

(1) Der Zulieferer verpflichtet sich, Waren, die während des 
Transports beschädigt wurden oder verloren gegangen 

sind, auf eigene Kosten zu reparieren oder zu ersetzen, 

und die Lieferung gilt so lange als nicht erfolgt, bis der 

fehlerhafte Teil der Waren ersetzt und/oder zur Zufrie-

denheit von UBS ausgebessert wurde. 

(2) Sollte der Zulieferer offenkundig nicht in der Lage sein, 
die Waren und/oder Arbeiten bereitzustellen, oder sollte 

UBS nach Prüfung aller relevanten Tatsachen begründe-

termassen damit rechnen können, dass der Zulieferer die 
Waren und/oder Arbeiten nicht zum oder bis zum Liefer-

termin (gemäss Auftrag) liefern kann, kann UBS die Wa-

ren und/oder Arbeiten von Dritten beziehen und verlan-
gen, dass die vom Zulieferer bestellte Menge reduziert 

oder widerrufen wird. Die Vertragssumme ist entspre-

chend zu verringern, und UBS kann nicht für zusätzliche 
Geldstrafen, Verluste oder Kosten in Zusammenhang mit 

der Reduzierung der bestellten Menge haftbar gemacht 

werden. 

10. Abtretung und Untervergabe 

Der Zulieferer kann seine Rechte oder Pflichten gemäss 

diesem Vertrag nicht ohne die vorherige schriftliche 

Zustimmung von UBS abtreten, übertragen, weitergeben 
oder anderweitig veräussern; keine Bestimmung in 

diesem Vertrag hindert oder untersagt jedoch UBS, ihre 

Rechte und Pflichten gemäss diesem Vertrag ganz oder 
teilweise an ein verbundenes Unternehmen oder eine 

Rechtseinheit abzutreten, die das Geschäft oder die 

Vermögenswerte von UBS ganz oder teilweise 
übernimmt. 

11. Leistungsverzug 

(1) Der Zulieferer befindet sich gemäss diesem Vertrag in 

Leistungsverzug, wenn: 
(i) der Zulieferer wesentlich oder dauerhaft gegen Best-

immungen dieses Vertrags verstösst und, falls der 

Verstoss behoben werden kann, diesen nicht inner-

halb von sieben (7) Tagen nach Zustellung einer 

schriftlichen Mitteilung, in der er aufgefordert wird, 

den Verstoss zu beheben, behebt; oder 
(ii) der Zulieferer oder seine Vermögenswerte Gegen-

stand einer Liquidation, Verwaltung, Zwangsverwal-

tung, eines Insolvenzverfahrens, von Vergleichen mit 
Gläubigern im Allgemeinen, der Verwertung von Si-

cherheiten, eines Gerichtsverfahrens oder einer Voll-

streckung sind; oder 
(iii) der Zulieferer den Vertrag leugnet oder die Durch-

führung der Arbeiten ganz oder teilweise einstellt 

oder es versäumt, ausdrücklich äussert oder durch 

Handlungen oder Versäumnisse deutlich macht, dass 

er die Arbeiten nicht sorgfältig, umgehend oder zur 

angemessenen Zufriedenheit von UBS fortführt; oder 
(iv) der Zulieferer seine Verpflichtungen gemäss gelten-

den Gesetzen, Vorschriften, Regeln, Normen oder 

Geschäftsmethoden nicht einhält.  

(2) Sollte Artikel 11(1) anwendbar sein, kann UBS in einer 

schriftlichen Mitteilung an den Zulieferer mit einer Frist 

von drei (3) Tagen (nach eigenem Ermessen und unbe-
schadet ihrer übrigen Rechte):  

(i) die weitere Durchführung der Arbeiten im Rahmen 

dieses Vertrags aussetzen; 
(ii) diesen Vertrag kündigen, annullieren oder widerru-

fen;  

(iii) bereits von UBS für die ausgesetzten oder beendeten 
Arbeiten geleistete Zahlungen zurückfordern; und 

(iv) die Verpflichtungen von UBS gegenüber dem Zuliefe-

rer gegen die Verpflichtungen des Zulieferers gegen-
über UBS auf einem beliebigen Konto verrechnen.  

(3) UBS ist berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer Frist 

von mindestens drei (3) Tagen per schriftlicher Mitteilung 
an den Zulieferer zu kündigen.  

(4) Sollte der Zulieferer die Waren und/oder Arbeiten nicht 

bis zum vereinbarten Liefertermin liefern, ist der Zulieferer 
verpflichtet, zusätzlich und unbeschadet des Rechts von 

UBS, anderweitig Schadenersatz vom Zulieferer zu for-

dern, eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1% der 
Vertragssumme für jeden Tag des Verzugs an UBS zu zah-

len.  

12. Geistiges Eigentum 

(1) Der Zulieferer garantiert, dass sämtliche Waren und/oder 
Arbeiten nicht gegen geistige Eigentumsrechte verstos-

sen. Der Zulieferer entschädigt UBS für alle Forderungen 

gegen UBS in Zusammenhang mit solchen geistigen Ei-
gentumsrechten. 

(2) Alle geistigen Eigentumsrechte, die der Zulieferer im 

Rahmen dieses Vertrags schafft, sind UBS umgehend mit-
zuteilen und gehen bei ihrer Entstehung auf UBS über. 

Der Zulieferer hat alles zu unternehmen, was nötig ist 

(insbesondere die Abtretung), um zu gewährleisten, dass 
UBS Inhaber der geistigen Eigentumsrechte ist.  

(3) Um Zweifel zu vermeiden, bleiben alle Marken das aus-

schliessliche Eigentum von UBS. Der Zulieferer hat die 
Marken ausschliesslich für die ordnungsgemässe Durch-

führung der Arbeiten und mit vorheriger schriftlicher Ge-

nehmigung von UBS zu verwenden. 
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(4) Der Zulieferer darf Materialien (insbesondere Dokumente, 

Festplatten oder andere Medien), die vertrauliche Infor-

mationen oder geistige Eigentumsrechte von UBS enthal-
ten, nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis 

von UBS entfernen. Im Fall, dass eine solche Erlaubnis er-

teilt wird, verpflichtet sich der Zulieferer, vertrauliche In-
formationen oder geistige Eigentumsrechte nicht zu ver-

vielfältigen, zu kopieren oder in beliebiger anderer Form 

zu verarbeiten, es sei denn, dies ist für die ordnungsge-
mässe Durchführung der Arbeiten erforderlich. Der Zulie-

ferer verpflichtet sich, solche Materialien nach Abschluss 

und/oder Beendigung der Arbeiten, je nachdem, was e-
her eintritt, zurückzugeben und/oder auf Anfrage oder 

Anweisung von UBS zu vernichten. Der Zulieferer stimmt 

zu, dass die Bestimmungen im Hinblick auf vertrauliche 
Informationen in vollem Umfang auf sämtliche in diesem 

Vertrag geregelten geistigen Eigentumsrechte anwendbar 

sind. 

(5) Dieser Artikel 12 bleibt auch nach Ablauf/Kündigung 

dieses Vertrags in Kraft. 

13. Entschädigung und Versicherung 

(1) Der Zulieferer ist für sämtliche Haftungsansprüche, Ver-
luste, Aufwendungen, Kosten, Schäden oder Forderun-

gen haftbar (es sei denn, diese wurden ausschliesslich 

durch das vorsätzliche Handeln oder Fehlverhalten von 
UBS verursacht) im Hinblick auf (a) Verletzungen (sowohl 

tödliche als auch andere) von Personen (unabhängig da-

von, ob diese Angestellte des Zulieferers sind oder nicht) 
und (b) das unbewegliche oder bewegliche Vermögen 

(unabhängig davon, ob dieses UBS gehört oder nicht), 

welches mit der Ausführung oder Durchführung der Ar-
beiten verbunden ist, und der Zulieferer hat UBS diesbe-

züglich in vollem Umfang zu entschädigen und schadlos 

zu halten. 

(2) Der Zulieferer trägt das volle Risiko für Anlagen, Ausrüs-

tungen oder Materialien, die der Zulieferer auf das Ge-

lände von UBS mitbringt. UBS ist nicht für Verluste von 
oder Schäden an solchen Anlagen, Ausrüstungen oder 

Materialien haftbar, die aus beliebigem Grund verursacht 

werden, es sei denn, diese sind ausschliesslich auf das 
fahrlässige Verhalten von UBS zurückzuführen.  

(3) Der Zulieferer hat Verluste oder Schäden an Eigentum 

(unabhängig davon, ob es sich um das unbewegliche  
oder bewegliche Eigentum von UBS handelt oder nicht), 

die durch vorsätzliche Handlungen oder Versäumnisse, 

Unterlassungen, Fehler, Fehlverhalten, Betrug oder Fahr-
lässigkeit seitens des Zulieferers, seiner Mitarbeiter, Ver-

treter oder Unterauftragnehmer verursacht wurden, auf 

eigene Kosten wiedergutzumachen sowie UBS diesbezüg-
lich zu entschädigen.  

(4) Der Zulieferer verpflichtet sich hiermit, eine angemessene 

Versicherung bei einem angesehenen und von UBS ge-
nehmigten Versicherungsunternehmen abzuschliessen 

und zu unterhalten, die die möglicherweise gemäss die-

sem Artikel oder im Rahmen dieses Vertrags gegen den 
Zulieferer geltend gemachten Haftungsfälle abdeckt. Der 

Zulieferer legt alle gültigen Versicherungspolicen vor und 

gewährleistet, dass diese UBS sowie ihre Rechtsnachfol-

ger und Abtretungsempfänger einschliessen. Auf Anfrage 

von UBS übermittelt der Zulieferer schriftliche Nachweise 

an UBS, einschliesslich Einzelheiten einer solchen Versi-
cherungspolice, einer Bestätigung, dass die Police sämtli-

che Verpflichtungen des Zulieferers im Rahmen dieses 

Vertrags einschliesst, Belege als Nachweis für die Zahlung 
der Beiträge sowie des Versicherungszertifikats. 

14. Gewährleistung 

(1) Der Zulieferer verpflichtet sich, auf eigene Kosten Waren 

und/oder Arbeiten zu ersetzen oder auszubessern, die 
den Spezifikationen in Artikel 7(2) widersprechen oder bei 

denen Konstruktions-, Material- und Ausführungsfehler 

bestehen oder auftreten, und sämtliche Schäden oder 

Verluste innerhalb folgender Frist wiedergutzumachen: 

(i) während des im Auftrag angegebenen Gewährleis-

tungszeitraums (soweit vorhanden); oder  
(ii) sollte kein Gewährleistungszeitraum im Auftrag an-

gegeben sein – innerhalb von einem (1) Jahr oder des 

im Rahmen der Produkt- oder Herstellergewährleis-
tung des Zulieferers angegebenen Zeitraums, je 

nachdem, welcher Zeitraum länger ist. 

Der Zulieferer trägt alle Transportkosten für die 
Rücksendung defekter Waren.  

(2) Der Zulieferer garantiert ausserdem, dass er, sollte er die 
Waren und/oder Arbeiten importiert haben, alle erforder-

lichen Einfuhrverfahren (insbesondere die Einholung aller 

erforderlichen Zulassungen, Lizenzen, Genehmigungen 
und Zustimmungen sowie die Durchführung aller erfor-

derlichen Eintragungen und Anmeldungen) für den Er-

werb der Waren durch UBS eingehalten hat.  

15. Verschiedenes 

(1) Die Rechte der Parteien werden weder durch Zugeständ-

nisse noch durch Nachgiebigkeit oder Nachsicht gegen-

über der anderen Partei beeinträchtigt oder einge-
schränkt. 

(2) Ein Verzicht einer Partei im Falle eines Verstosses der 

anderen Partei gilt nicht als Verzichtserklärung im Hinblick  
auf einen späteren Verstoss. 

(3) Zusätzlich zu den in diesen Bedingungen geregelten 

Rechten der Parteien besitzen die Parteien alle sonstigen 
Rechte, die ihnen nach dem Gesetz und Billigkeitsrecht 

zustehen. 

(4) Sollte der Zulieferer zwei (2) oder mehr Personen umfas-
sen, sind deren Verpflichtungen gesamtschuldnerisch. 

16. Öffentlichkeit 

(1) Der Zulieferer darf ohne die vorherige schriftliche Ge-

nehmigung von UBS nicht damit werben oder öffentlich 
bekannt geben, dass er UBS Produkte bereitstellt oder be-

reitgestellt hat oder Dienstleistungen für UBS erbringt o-

der erbracht hat, oder den Namen, das Logo, den Mar-
kennamen, das Warenzeichen, die Dienstleistungsmarke 

oder sonstige Informationen, die UBS kennzeichnen, im 

Rahmen der Marketing- und/oder öffentlichen Aktivitäten 
oder Materialien des Zulieferers verwenden.  

(2) Dieser Artikel 16 bleibt auch nach Ablauf/Kündigung 

dieses Vertrags in Kraft. 
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17. Salvatorische Klausel 

Die vollständige oder teilweise Ungültigkeit, 

Unrechtmässigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung 
in diesem Vertrag berührt nicht die Gültigkeit, 

Rechtmässigkeit oder Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen dieses Vertrags. 

18. Geltendes Recht und Gerichtsstand 

Der Vertrag unterliegt dem geltenden Recht des im 

Auftrag unter "Rechnungsadresse" festgelegten UBS-

Standorts, und Streitigkeiten, die sich aus oder in 
Zusammenhang mit diesen Bedingungen und dem 

Vertrag ergeben, unterliegen ausschliesslich der 

Zuständigkeit der Gerichte am im Auftrag unter 

"Rechnungsadresse" festgelegten UBS-Standort. 

19. Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur 
Bekämpfung von Bestechung, Korruption, Betrug 

sowie der Sanktionsregelung 

(1) Bekämpfung von Bestechung und Korruption 

(a) UBS duldet keinerlei Bestechung in ihrer Geschäftstätig-

keit. Der Zulieferer gewährleistet, dass er mit den Geset-
zen und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung ver-

traut ist und diese einhält. Der Zulieferer besticht in kei-

nerlei Weise, tätigt keine Absprachen und ist auch nicht 
anderweitig in Korruption involviert und bekräftigt, im 

geschäftlichen Umgang mit UBS weder direkt noch indi-

rekt unbillige finanzielle oder andere Vorteile zu erzwin-
gen, anzufordern, entgegenzunehmen, anzubieten, zu 

versprechen oder zu gewähren. 

(b) Ferner dürfen weder der Zulieferer noch Personen, die in 

seinem Namen handeln (falls zutreffend), eine Schen-

kung, ein Angebot oder eine Überreichung von Wertsa-

chen an Regierungsbeamte oder -angestellte oder an Be-
amte bzw. Angestellte von Staatsbetrieben, an Erfül-

lungsgehilfen oder Vertreter der Vorgenannten oder an 

andere Personen (einschliesslich Mitarbeitende, Vertrags-
partner oder Erfüllungsgehilfen von UBS) genehmigen, 

mit dem Ziel, unrechtmässig Geschäfte für bestimmte 

Personen zu beschaffen, vorzubehalten oder zu vermit-
teln, oder Personen einen unrechtmässigen Vorteil zu ver-

schaffen. 

(c) Kommt UBS zum Schluss, dass der Zulieferer die gelten-
den Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämp-

fung nicht einhält, kann sie jegliche Verträge mit dem Zu-

lieferer fristlos kündigen und den Zulieferer für künftige 
Vereinbarungen sperren. 

(2) Betrug 

(a) Wenn der Lieferant oder eine Person, die Mitglied des 
Vorstands oder der Geschäftsführung des Lieferanten ist 

oder war, während der Dauer einer Vereinbarung von ei-

nem zuständigen lokalen, kantonalen oder Bundesgericht 
oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde oder 

Regierungsstelle eines Verbrechens im Zusammenhang 

mit Betrug, Korruption, Geldwäscherei oder Steuerver-
meidung bei Angelegenheiten, die im Zusammenhang 

mit den vertraglichen Verpflichtungen des Lieferanten 

stehen, verurteilt oder für schuldig befunden wird, kann 
der Lieferant als Lieferant disqualifiziert werden (was be-

deutet, dass UBS das Recht hat, alle Vorschläge, Offerten 

oder Angebote des Lieferanten in Zukunft abzulehnen, 

und dass UBS das Recht hat, jeden bestehenden Vertrag 

mit dem Lieferanten fristlos zu kündigen, und der Liefe-
rant ist damit einverstanden, dass UBS einen wesentlichen 

Verstoss durch eine solche Kündigung ahnden kann). 

(b) Sollte der Lieferant oder eine Person, die Mitglied des 
Vorstandes oder der Geschäftsführung des Lieferanten ist 

oder war, in ein laufendes Verfahren bei einer der oben 

genannten offiziellen Stellen aufgrund der Anschuldigung 
eines der oben aufgeführten Verbrechen verwickelt, aber 

noch nicht verurteilt worden sein, ist UBS ebenfalls be-

rechtigt, den Lieferanten als Lieferanten zu disqualifizie-
ren. Dieses Recht ist auf die Fälle beschränkt, in denen 

das Ansehen von UBS beschädigt wird. 

(3) Sanktionen 

(a) Der Lieferant wird weder direkt noch indirekt Geschäfts-

aktivitäten mit (i) Restriktionsparteien oder (ii) sanktionier-

te Ländern im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit mit 
UBS vornehmen. 

(b) Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass weder er 

noch seine Tochterunternehmen, oder seine jeweiligen 
Geschäftsführer, Angestellte, Beauftragte, als Restrikti-

onspartei, wie oben definiert, gelten. 

(c) Im Sinne dieser Klausel: 

"Restriktionspartei" ist eine natürliche Person, eine 

juristische Person oder jede andere Partei, einschliesslich, 
aber nicht beschränkt auf, offizielle oder de facto 

Regierungen, welche 

(i) in einem Sanktionierten Land domiziliert, ansässig, 
niedergelassen oder operativ tätig ist, oder 

(ii) Sanktionen untersteht, welche von einer 

Sanktionsbehörde verhängt wurden, oder 
(iii) von einer natürlichen oder juristischen Person oder 

jeder anderen Partei gemäss vorstehendem 

Paragraph (i) oder (ii) kontrolliert oder gehalten wird 
[bzw. in deren Besitz oder Eigentum steht]. 

"Sanktioniertes Land" ist jede(s) Land/Region welche(s) 

von Zeit zu Zeit Sanktionen und/oder Handelsembargos 

unterliegt, die durch eine Sanktionsbehörde verhängt 
wurden sowie jedes weitere Land, welches UBS anzeigt. 

Gegenwärtig sind dies die Krimregion, Kuba, Iran, 

Nordkorea und Syrien. 

"Sanktionsbehörde" ist jede für die Erlassung von 

Sanktionen und Embargos verantwortliche Behörde der 
Vereinten Nationen, der europäischen Union, der 

Schweiz, der Vereinigten Staaten von Amerika (Office of 

Foreign Asset Control des US Department of Treasury) 
und jede Behörde in jedem weiteren Land, welche als 

relevante Sanktionsbehörde seitens UBS im Sinne dieser 

Klausel benannt wird. 

20. Responsible Supply Chain Standard 

(1) Der Zulieferer hat den UBS Responsible Supply Chain 

Standard, welcher Standards zu den Menschen- und Ar-

beitsrechten und der Umwelt sowie Prinzipien zur Korrup-
tionsbekämpfung berücksichtigt und als Bestandteil in 

diese Vereinbarung integriert wird, auf 

www.ubs.com/responsiblesupplychainstandard abzurufen 
und einzuhalten sowie auch beigezogenen Dritten/ Un-

terakkordanten zu überbinden. 

https://www.ubs.com/global/en/ubs-society/our-documents.html
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(2) Der Zulieferer hat UBS über sämtliche Umstände, welche 

die Einhaltung des UBS Responsible Supply Chain Stan-

dards betreffen zu informieren. 

(3) UBS behält sich das Recht vor, die Einhaltung des UBS 

Responsible Supply Chain Standards zu überprüfen. Der 

Zulieferer hat zudem die Unterlagen, welche dokumentie-
ren, dass er den UBS Responsible Supply Chain Standard 

einhält, aufzubewahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


